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Zuschusserhörung für Maßnahmen der Jugendarbeit sowie Übernahme von Stornoge-
bühren für Freizeitmaßnahmen in den Sommer- und Herbstferien 2021 
 
 
Sehr geehrte Engagierte in der Jugendarbeit im Landkreis Osnabrück, 
 
von den Vereinen und Verbänden im Landkreis Osnabrück, die Maßnahmen der Jugendarbeit 
wie Freizeiten, Gruppenleiterkurse und Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche 
durchführen, wurde die Bitte an den Landkreis herangetragen, zusätzliche finanzielle Unter-
stützung für coronabedingt vorzunehmende Hygienemaßnahme sowie für Stornogebühren zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.07.2021 beschlossen, folgende Regelung in Abwei-
chung von den geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Osnabrück 
zu treffen: 
 

 Erhöhung des Zuschusses für Maßnahmen der Jugendarbeit ab dem 12.07.2021 um  
1,00 € pro Tag und Teilnehmer 

 
Durch die gestiegenen Anforderungen an die Vereine und Verbände für vorzunehmende 
Hygienemaßnahmen (z. B. Anschaffung von Desinfektionsmaterial, Schnelltests) entste-
hen Mehrkosten. Diese werden durch eine pauschale Erhöhung von 1,00 € pro Tag und 
Teilnehmer aufgefangen, um somit ein möglichst breit gefächertes Angebot für Kinder und 
Jugendliche zu ermöglichen.  

 

 Übernahme von Stornogebühren für Kinder- und Jugendfreizeiten in den Sommer- 
und Herbstferien 2021 

  
Da die Pandemie sich weiterhin dynamisch entwickelt, ändern sich damit einhergehend re-
gelmäßig die Rechtsvorschriften. Dies erschwert den Jugendvereinen und Verbänden die 
Planung von Freizeiten und Zeltlagern.  
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Es kann daher für Freizeiten, die aufgrund von rechtlichen Vorgaben ausfallen müssen und 
für die ein Nachweis erfolgt, dass eine Stornierung kostenfrei nicht möglich war und diese 
Kosten auch nicht von anderer Stelle übernommen werden können, eine Übernahme der 
Stornogebühren durch den Landkreis Osnabrück erfolgen. 

 
Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 

Jörg Röls 
Abteilungsleiter 
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